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Kleine Anfrage 767 
 
des Abgeordneten Thomas Kufen   CDU 
 
 
 
Inklusion gestalten geht nur gemeinsam 
 
 
 
Deutschland gehört zu den Unterzeichnern der UN-Behindertenrechtskonvention. Dort be-
handelt Art. 24 das Thema Bildung, was als Basis für die unbestritten notwendige Inklusion 
im Schulbereich dient. In Essen sind zahlreiche Förderschulen (FS) erfolgreich tätig. Einzel-
ne Integrative Gruppen in Kindergärten haben bisher bereits eine hohe Sensibilisierung und 
Akzeptanz für gemeinsames Lernen in der Schule wachsen lassen.  
Die in der Presse kommunizierten Inklusionspläne der Landesregierung und der dabei ge-
nannte Umsetzungsstichtag 1. August 2013 haben zu großer Verunsicherung, aber auch zu 
einer hohen Erwartungshaltung bei Eltern, Lehrern und Kommunen geführt. Sorgen und 
Ängste bestehen meist wegen der bis dato nicht erfolgten breiten gesellschaftlichen Aufklä-
rung bezüglich der Umsetzung inklusiver Bildung und der sich abzeichnenden radikalen Än-
derungen für  Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf.  
 
Die Wahlfreiheit der Eltern sowie der Schülerinnen und Schüler würde bei Auflösung der FS 
nicht erhöht, sondern reduziert, da Schulen wegfielen, obwohl nicht alle Eltern ihre Kinder 
auf Regelschulen schicken möchten, sondern auch weiterhin deren spezielle Beschulung an 
FS wünschen.  
 
Entscheidend ist, dass die Landesregierung sicherstellt, dass betroffene Kinder, Eltern, Leh-
rer und Kommunen zeitlich und inhaltlich nicht überrumpelt werden, sondern sorgsam Schritt 
für Schritt in ihre jeweiligen neuen Situationen und Verantwortungen hineinwachsen können. 
 
 
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 
 
1. Mit welchen Schwierigkeiten rechnet die Landesregierung am Anfang des Weges zur 

inklusiven Gesellschaft in der nächsten Halbdekade insbesondere in der Stadt Essen? 
 
2. Wie wird die Landesregierung die Einhaltung des Konnexitätsprinzips z.B. auch bei 

den sog. individuellen Vorkehrungen gewährleisten? 
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3. Wie stellt die Landesregierung die Versorgung der Schulen mit Sonderpädagogen in 
Essen sicher?  

 
4. Inklusive Bildung ist nicht nur Angelegenheit von Sonderpädagogen, sondern aller Leh-

rerinnen und Lehrer im Kollegium. Wie stellt die Landesregierung die systematische 
Fort- und Weiterbildung aller Lehrerinnen und Lehrer sicher?  

 
5. Wie viele Lehrerinnen und Lehrer der Sekundarstufe I. haben in Essen bisher an Wei-

terbildungsmöglichkeiten für inklusiven Unterricht teilgenommen. 
 
 
 
Thomas Kufen  
 


